
Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes
garantiert die Meinungsfreiheit.
Dort heißt es: „Jeder hat das

Recht, seine Meinung in Wort, Schrift
und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten und sich aus allgemein zugängli-
chen Quellen ungehindert zu unterrich-
ten.“ Nach Art. 5 Abs. 2 GG (Grundge-
setz) finden „diese Rechte … ihre
Schranken in den Vorschriften der all-
gemeinen Gesetze, den gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutze der Ju-
gend und in dem Recht der persönli-
chen Ehre.“

Bedeutet dies, dass die Meinungs-
freiheit im Betrieb ebenso gewährleis-
tet ist wie bei der Teilnahme an Debat-
ten in der Öffentlichkeit? Oder gelten

hier besondere Grenzen? Unter ande-
rem folgende Fragen können sich daher
im Betrieb stellen:
> Darf ein Arbeitnehmer Plaketten tra-

gen, auf denen seine Präferenz für ei-
ne bestimmte politische Partei zum
Ausdruck kommt?

> Darf eine Arbeitnehmerin, die in einer
Einrichtung der evangelischen Kirche
beschäftigt ist, ihrer Zugehörigkeit zur
muslimischen Glaubensgemeinschaft
– etwa durch das Tragen eines Kopf-
tuches – sichtbaren Ausdruck verlei-
hen?

> Kann der Arbeitgeber vom Arbeitneh-
mer verlangen, dass er im Betrieb 
eine bestimmte Kleidung trägt; und
kann er diesen verpflichten, sich
auch außerhalb der betrieblichen
Sphäre an bestimmte Ethikrichtlini-
en, die das Unternehmen aufgestellt
hat, zu halten?

> Hat der Arbeitnehmer das Recht, be-
triebliche Missstände (z.B. Verlet-
zung von Umweltauflagen, Korrup-
tion) öffentlich anzuprangern, oder
ist er gehalten, sich zwecks Abhilfe
zunächst an seinen Arbeitgeber zu
wenden?

Elementare Bedeutung der
Meinungsfreiheit

Das Bundesverfassungsgericht hat zur
Geltung der Meinungsfreiheit bereits
im Jahr 1958 ausgeführt, dass sie „für
eine freiheitlich-demokratische Staats-
ordnung … schlechthin konstituierend“
sei und dies später für Betriebe wie
folgt konkretisiert: „Mit der elementa-
ren Bedeutung des Grundrechts aus
Art. 5 GG wäre es unvereinbar, wollte
der Gesetzgeber die Freiheit der politi-
schen Meinungsäußerung dem Bereich
der betrieblichen Arbeitswelt, die die
Lebensgestaltung zahlreicher Staats-
bürger wesentlich bestimmt, schlecht-
hin fernhalten.“ Das Bundesverfas-
sungsgericht misst danach der Mei-
nungsfreiheit eine zentrale Funktion für
den Erhalt und die Sicherung der De-
mokratie bei. Sie ist zwar ein Grund-
bzw. Menschenrecht, aber ihre Bedeu-
tung erschöpft sich nicht in der Aus-
grenzung einer liberalen Freiheitssphä-
re, in der der Bürger unberührt von
staatlicher Maßregelung tun und lassen
kann, was er will. Die Meinungsfreiheit
hat vielmehr eine eigenständige Bedeu-
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tung für den Erhalt der Demokratie: Sie
ist zugleich ein politisches Grundrecht,
das die Partizipation der Bürger an der
öffentlichen Willensbildung verlangt
und insofern auf den aktiven, den mün-
digen Bürger zielt.

Meinungsfreiheit auch 
am Arbeitsplatz

Und zweitens betont das Bundesverfas-
sungsgericht, dass die betriebliche Ar-
beit die Lebensgestaltung zahlreicher
Bürger wesentlich bestimmt. Mit dieser
realistischen Sicht auf die wirklichen
Lebensverhältnisse betont es, dass die
Meinungsfreiheit nicht vor den Fabrik-
toren Halt macht. Die Beschäftigten
verlassen mit dem Weg in den Betrieb
nicht den „demokratischen Sektor der
BRD“.

Freilich macht das Gericht eine Ein-
schränkung: Der Gesetzgeber dürfe die
Freiheit der Meinungsäußerung der Ar-
beitswelt nicht „schlechthin“ fernhal-
ten. Also sind gewisse Beschränkungen
doch zulässig. Wie stets in der Juriste-
rei geht es um die Frage: Wie sind sie
zu ziehen, wo verlaufen sie?

Art. 5 Abs. 2 GG erwähnt eine Ein-
schränkung: Die Meinungsfreiheit fin-
det ihre Grenze „in den Vorschriften
der allgemeinen Gesetze“. Darunter
sind sicherlich die allgemeinen Arbeits-
gesetze, das Bürgerliche Gesetzbuch
sowie das Betriebsverfassungsgesetz
zu verstehen. Legt man diese Messlat-
te an die eingangs aufgeführten Kon-
stellationen an, so ist nicht ersichtlich,
wo und wie nach diesen Gesetzen eine
Beschränkung der Meinungsfreiheit et-
wa in Bezug auf das Plakettentragen
zulässig wäre.

Nun hat die frühere Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts (vgl. Urteil
vom 09.12.1982 – 2 AZR 620/80) aber
genau in diesem Sinn entschieden. Da-
bei hat es zunächst die Auffassung ver-
treten, auch allgemeine arbeitsrechtli-
che Grundsätze, die mangels einer ge-
setzlichen Kodifikation des Arbeitsver-
tragsrechts von der Rechtsprechung
herausgearbeitet worden sind (z.B. die
arbeitsvertragliche Treuepflicht), seien
in der Lage, der Meinungsfreiheit Gren-
zen zu setzen. In der neueren Recht-
sprechung wird das gleiche Ergebnis auf
die etwaige Verletzung einer arbeitsver-
traglichen Nebenpflicht aus § 242 BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) hergeleitet.
Auf diese Aspekte gestützt haben die 
Arbeitsgerichte beispielsweise entschie-
den, dass bereits der Austritt aus der

Kirche (erst recht das sichtbare Be-
kenntnis zu einer anderen Religions-
zugehörigkeit) einen Kündigungsgrund
darstellen kann, wenn die Tätigkeit des
Arbeitnehmers eine „Nähe zu spezifisch
kirchlichen Aufgaben (aufweist)“, derzu-
folge der die Tätigkeit ausübende Ar-
beitnehmer mit der Kirche identifiziert
wird, „wenn er sich in seiner Lebensfüh-
rung nicht an die tragenden Grundsätze
der kirchlichen Glaubens- und Sitten-
lehre hält“ (vgl. BAG vom 12.12.1984 –
7 AZR 418/83). Auch wenn es bei die-
sen Entscheidungen – wie auch bei der
Pflicht zur Einhaltung von Kleider-
vorschriften und Ethikrichtlinien – auf
die Reichweite des Grundrechts auf
freie Persönlichkeitsentfaltung und den
Schutzumfang vor religiösen Diskrimi-
nierungen ankam – die Rechtsfragen
sind die gleichen wie bei der Garantie
der Meinungsfreiheit.

Unmittelbare und mittelbare
Drittwirkung

Verfassungsrechtlich geht es im Kern
um die Frage, ob die Meinungsfreiheit
aus Art. 5 Abs. 1 GG unmittelbare oder
lediglich mittelbare Drittwirkung entfal-
tet. Ist Letzteres der Fall, dann setzt sie
sich gegenüber privaten Dritten nicht
im gleichen Maße durch wie gegenüber
staatlichen Stellen: Ihr Schutz wirkt in
privaten Rechtsverhältnissen lediglich
mittelbar, vermittelt über die General-
klauseln des Privatrechts. Etwas an-
ders gilt dagegen bei der unmittelbaren
Drittwirkung: Wie bereits Art. 118 Abs.
2 der Weimarer Reichsverfassung, die

das Recht der freien Meinungsäuße-
rung ausdrücklich auch auf Personen
erstreckte, die sich in einem Arbeits-
verhältnis befinden, wird nach dieser
Auffassung auch die betriebliche Sphä-
re insgesamt vom Schutz der Mei-
nungsfreiheit erfasst.

Anprangern von Missständen

Ein spezielles und sehr aktuelles Pro-
blem stellt das Öffentlichmachen von
Missständen im Unternehmen dar. Die-
ses „Whistleblowing“ kommt aus dem
angloamerkanischen Rechtskreis und
umschreibt das „Verpfeifen“ sowie An-
prangern unternehmerischer Fehlent-
wicklungen (etwa bei der Aufdeckung
von Gesetzesverstößen und Straftaten,
bei Verstößen gegen internationale Ab-
kommen, bei der Aufdeckung betriebs-
interner Missstände, bei Konflikten um
die Einhaltung „beruflicher Standards“,
bei der Bagatellisierung von Schadens-
fällen, bei der Unterdrückung und Ver-
nichtung von „missliebigen“ Dokumen-
ten sowie von kontroversen Risikoein-
schätzungen).

Das deutsche Recht schützt solche
Informanten derzeit nur ausnahmswei-
se. Zwar bestimmt § 612a BGB: „Der
Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer
bei einer Vereinbarung oder einer Maß-
nahme nicht benachteiligen, weil der
Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine
Rechte ausübt.“ – Es ist jedoch nach
der Rechtsprechung gerade unklar, ob
der Arbeitnehmer bei den typischen Kon-
fliktlagen ein Recht auf „Whistleblow-
ing“ hat, so dass diese Bestimmung
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§ 37 Beamtenstatusgesetz im Wortlaut (Auszug)

(1) Beamtinnen und Beamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit
ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch über den Bereich eines
Dienstherrn hinaus sowie nach Beendigung des Beamtenverhältnisses.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit
…

3. gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafverfol-
gungsbehörde oder einer durch Landesrecht bestimmten weiteren Behörde
oder außerdienstlichen Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht ei-
ner Korruptionsstraftat nach den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches an-
gezeigt wird. Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten, ge-
plante Straftaten anzuzeigen und für die Erhaltung der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung einzutreten, von Absatz 1 unberührt.

(3) …



nicht zur Anwendung kommt.
Ansonsten kennt das deutsche Recht

nur eingeschränkte Rechte für wenige
Einzelbereiche und spezielle Beschäf-
tigte wie etwa Betriebsbeauftragte.
Diese sind Beauftragte des Arbeitge-
bers und es ist unklar, inwieweit sie
selbst das Recht haben, nach Aus-
schöpfung ihrer innerbetrieblichen
Möglichkeiten sich nach außen an die
Öffentlichkeit, die Aufsichtsbehörden
sowie die Staatsanwaltschaften zu
wenden. Ferner enthalten § 17 Abs. 2
ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz) sowie
einige Datenschutzgesetze und einzel-
ne Tarifverträge Regelungen zum Infor-
mantenschutz. Jedoch schützen diese
Regelungen nur Anzeigen zu eng defi-
nierten Themen (z.B. betrieblicher Ar-
beitsschutz, Arbeitnehmerdaten), nicht
jedoch Beschwerden, die primär die In-
teressen außenstehender Dritter oder
der Allgemeinheit betreffen. Die indivi-
duellen Beschwerderechte nach §§ 82,
84 BetrVG gegenüber dem Arbeitgeber
oder der zuständigen Stelle des Be-
triebs und gemäß § 85 BetrVG gegen-
über dem Betriebsrat verbürgen eben-
falls nur einen begrenzten Schutz, weil
§ 85 BetrVG in betriebsratslosen Be-
trieben ohnedies nicht zur Anwendung
kommen kann und die §§ 82, 84 Be-
trVG nur im Falle eigener Betroffenheit
eingreifen sollen und ihnen kein An-
spruch auf Abhilfe entnommen wird.

Die Regelungen zum Petitionsrecht
(vgl. Art. 17 GG) und die Anzeigepflicht
nach § 138 StGB (Strafgesetzbuch) ge-
währleisten dem Informanten ebenfalls
regelmäßig keinen Schutz, weil die An-

zeigepflicht nach § 138 StGB nur bei
den in § 138 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 StGB ge-
nannten Verbrechen in Betracht kommt
und beim Petitionsrecht, dessen Inhalt
und Umfang ungeklärt ist.

Meinungsfreiheit im Betrieb
stärken

Die Stärkung der Meinungsfreiheit der
Beschäftigten im Betrieb könnte sich an
internationalen Vorbildern orientieren:
So heißt es etwa in § 1 des italienischen
„Statuto dei lavoratori“: „Die Beschäftig-
ten haben ungeachtet ihrer politischen
oder gewerkschaftlichen Überzeugun-
gen und ihres Glaubensbekenntnisses
das Recht, an ihrem Arbeitsplatz frei ih-
re Gedanken zu äußern, sofern sie dabei
die Prinzipien der Verfassung und die
Normen des Gesetzes respektieren.“
Und der französische „Code du Travail“
gewährleistet in Artikel L 461-1 allen Ar-
beitnehmern „ein unmittelbares und kol-
lektives Ausdrucksrecht, das sich auf
den Inhalt, die Bedingungen ihrer Ausü-
bung sowie die Organisation der Arbeit
bezieht.“

In Zusammenhang mit der Novellie-
rung des Betriebsverfassungsgesetzes
im Jahr 2001 hatte der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) eine stärkere
Berücksichtigung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung innerhalb des Be-
triebs gefordert und das Bundesverfas-
sungsgericht hatte in seinem Beschluss
vom 02.07.2001 (1 BvR 2049/00) den
Schutz von Informanten aus dem Per-
sönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG
in Verbindung mit dem Rechtsstaatsge-
bot des Art. 20 Abs. 1 GG hergeleitet
und daraus gefolgert, dass „die Wahr-
nehmung staatsbürgerlicher Rechte im
Strafverfahren … – soweit nicht wis-
sentlich unwahre oder leichtfertig
falsche Angaben gemacht werden – …
nicht dazu führen (kann), daraus einen
Grund für eine fristlose Kündigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses abzuleiten.“

Im Sinne dieser, durch das Bundesar-
beitsgericht (vgl. Urteil vom 03.07.
2003 – 2 AZR 235/02) allerdings ver-
wässerten Rechtsauffassung, haben
mehrere Bundesministerien am 04.06.
2008 einen Gesetzesentwurf vorgelegt,
der Gegenstand einer öffentlichen Bun-
destagsanhörung war, jedoch nicht ver-
abschiedet wurde. Auf Grund der Män-
gel dieses Gesetzesentwurfs hat der
Richter am Bundesverwaltungsgericht,
Dr. Deiseroth, in der öffentlichen An-
hörung einen Gesetzesvorschlag unter-
breitet, der allerdings ebenfalls ver-

worfen wurde.
Auch wenn dieser erste Anlauf ge-

scheitert ist, so ist doch in einem nicht
unwichtigen Aspekt ein Fortschritt in
die richtige Richtung erzielt worden:
Das Beamtenstatusgesetz vom 17.06.
2008 sieht in seinem § 37 Abs. 2 Nr. 3
(vgl. Schaubild, Seite 10) vor, dass Be-
amte neben den Straftaten des § 138
StGB auch Korruptionsstraftaten nach
§§ 331 – 337 StGB direkt bei der
Staatsanwaltschaft anzeigen dürfen.
Eine identische Regelung enthält auch
das Bundesbeamtengesetz vom 05.02.
2009 in seinem § 67 Abs. 2 Nr. 3, falls
„ein durch Tatsachen begründeter Ver-
dacht einer Korruptionsstraftat nach
den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbu-
ches angezeigt wird.“

Dies ist freilich erst ein bescheidener
Anfang, beschränkt auf Korruptions-
straftaten. Bis zum umfassenden Schutz
von Informanten bleibt für die zahlrei-
chen Akteure der Zivilgesellschaft auf
diesem Feld noch viel zu tun.

Resümee

Die Demokratie macht nach richtiger,
sich zunehmend durchsetzender An-
sicht am Werkstor nicht halt. Plaketten,
die auf politische Präferenzen des Ar-
beitnehmers hindeuten, dürfen auch im
Betrieb getragen werden. Ob das Tra-
gen eines Kopftuches in einer kirchli-
chen Einrichtung eine Verletzung der
Loyalitätspflicht darstellt, kommt auf

die Art der Einrichtung und auf die Stel-
lung der Mitarbeiterin in ihr an. In „ver-
kündungsfernen“ Bereichen wird man
großzügigere Maßstäbe anlegen müs-
sen als etwa im Bereich der Seelsorge.
Außerhalb des Betriebs unterliegt der
Arbeitnehmer keinen Verhaltensvor-
schriften, innerhalb des Betriebs ist er
gehalten, eine allgemein übliche Dienst-
oder Arbeitskleidung zu tragen. Ein ge-
nerelles Recht des Arbeitnehmers, be-
triebliche Missstände öffentlich anzu-
prangern, ist bislang nicht anerkannt.
Eine partielle Ausnahme gilt aufgrund
aktueller Gesetzesänderungen lediglich
im Bereich des öffentlichen Dienstes
für Beamte, die einen durch Tatsachen
begründeten Verdacht einer Korrupti-
onsstraftat haben.nn
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Die Demokratie macht 
am Werkstor nicht halt.


